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I. Allgemeines 
  
I.1 Anlass, Ziel und Erfordernis der Einbeziehungssatzung 
  
 Die Stadt Kitzingen beabsichtigt, im Bereich „südlich der Kraußstraße“ im 

Kitzinger Ortsteil Hohenfeld eine sogenannte Einbeziehungssatzung gem. § 
34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB zu erlassen. Diese Einbeziehungssatzung umfasst 
die drei Grundstücke mit den Flurstücksnummern 407, 408 und 409. Durch 
diese Satzung soll die Möglichkeit geschaffen werden, in direktem An-
schluss an die bereits bestehende Bebauung eine Fläche für bis zu drei 
weitere Wohngebäude auszuweisen. Es liegen bereits konkrete Bauvoran-
fragen seitens der Grundstückseigentümer bzw. von Bauwerbern vor. 
 
Für den bebauten Bereich südlich der „Kraußstraße“ existiert bislang kein 
Bebauungsplan. Er ist daher zunächst als unbeplanter Innenbereich gem. § 
34 BauGB einzustufen. Derzeit befindet sich das letzte Gebäude, das den 
bebauten Zusammenhang abbildet und noch diesem Innenbereich ange-
hört, auf Flurstück Nr. 407. Im Anschluss daran beginnt in östliche Richtung 
der Außenbereich gem. § 35 BauGB. 
 

 Bei der Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes der Stadt Kitzin-
gen im Jahr 2008 wurde dieser Bereich nicht angepasst. Die drei betroffe-
nen Grundstücke sind nicht – wie ortseinwärts in westlicher Richtung – als 
gemischte Baufläche dargestellt, sondern als landwirtschaftliche Fläche und 
damit einer Wohnbebauung nicht zugänglich. 
Der gegenüberliegende Siedlungsbereich entlang der „Kraußstraße“ und 
„Am Bächlein“ dagegen ist mit einem Bebauungsplan überplant. Hier er-
strecken sich die Bebauungsmöglichkeiten weiter nach Osten, etwa bis in 
Höhe des Flurstücks Nr. 409. 
Um hier die Ortseingangssituation städteplanerisch zu ordnen und baulich 
abzurunden, wird das Instrument der sogenannten Ergänzungssatzung 
gem. § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB angewendet. Ziel ist es, einzelne Außenbe-
reichsflächen in die im Zusammenhang bebauten Ortsteile einzubeziehen, 
da die einbezogenen Flächen durch die bauliche Nutzung des angrenzen-
den Bereichs entsprechend geprägt sind. 
 

 Die Einbeziehungssatzung gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB ermöglicht die 
Einbeziehung einzelner Außenbereichsflächen in die im Zusammenhang 
bebauten Ortsteile (Innenbereich). Es muss sich dabei um solche Flächen 
handeln, die nach § 35 BauGB zu beurteilen sind. Die einbezogenen Flä-
chen müssen durch die bauliche Nutzung des angrenzenden Bereichs ge-
prägt sein. Aus dem angrenzenden Innenbereich können die Zulassungskri-
terien für die einzubeziehenden Außenbereichsflächen entnommen werden. 
Die Einbeziehungssatzung verleiht den bezeichneten Flächen die Qualität 
als Innenbereichsgrundstücke im Sinne des § 34 BauGB.  
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Die Einbeziehung muss mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung 
vereinbar sein. 
Der angrenzende Bereich zu den einbezogenen Flächen ist durch überwie-
gende Wohnnutzung geprägt. Mit der Einbeziehung dieser Außenbereichs-
flächen mittels Einbeziehungssatzung in den Innenbereich sollen die bau-
rechtlichen Voraussetzungen für Vorhaben zugunsten von Wohnzwecken 
geschaffen werden. Mit der Satzung werden auf einer Fläche von ca. 1.775 
m² Bauplätze für maximal 3 Eigenheime geschaffen. Die Parzellierung ist 
bereits erfolgt. 
Die drei Einfamilienhäuser werden straßenbegleitend errichtet und nehmen 
damit die Bauflucht der westlich angrenzenden Wohnbebauung auf. 
 
Mit der Bebauung der o.g. Flurstücke in Form von Einfamilienhäusern wird 
der östliche Siedlungsrand bzw. die Ortseingangssituation von Hohenfeld 
städtebaulich verträglich abgerundet. Dem Wunsch nach dem Wohnen in 
einer ländlichen Umgebung zur Nähe des Hohenfelder Landschaftssees 
wird so Rechnung getragen. Die Nähe zur freien Natur und Naherholungs-
einrichtungen stellen wichtige Standortkriterien dar. 
 
Die verkehrliche und sonstige Erschließung (Strom, Trinkwasser etc.) erfol-
gen von der „Kraußstraße“ aus. Lediglich das Flurstück Nr. 409 ist derzeit 
noch nicht voll erschlossen, hier ist noch der erforderliche Entwässerungs-
kanal in der „Kraußstraße“ bis an die Grundstücksgrenze zur verlängern. 
Dies wird von der Stadt Kitzingen auf eigene Rechnung selbst durchgeführt.
 
Die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen, darf nicht 
begründet sein. 
Städtebauliche Satzungen nach § 34 BauGB sind gemäß Anlage 1, Nr. 
18.4.2 des UVPG (bei einer Größe bis 0,5 ha) von der Pflicht einer förmli-
chen Umweltprüfung ausgenommen. Da der Geltungsbereich eine Größe 
von 1.775 m² hat ist eine Umweltprüfung nicht erforderlich. Als Kompensa-
tion für den Eingriff wurden grünordnerische Festsetzungen aufgenommen. 
 
Es dürfen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 
Nr. 7 b BauGB genannten Schutzgüter (FFH- und Vogelschutzgebiete) be-
stehen. 
Das Europäische ökologische Netz „Natura 2000” umfasst die Gebiete der 
natürlichen Lebensraumtypen des Anhangs I (FFH-Arten), die Habitate der 
Arten des Anhangs II (FFH-Gebiete) der 92/43/EWG Richtlinie (FFH-
Richtlinie) sowie der Vogelschutzgebiete (SPA) nach Vogelschutz-Richtlinie 
(79/409/EWG). 
Die genannten Grundstücke einschließlich ihres näheren Umfelds tangieren 
keine nach EU-Recht ausgewiesenen Natura 2000-Gebiete (FFH- oder Vo-
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gelschutzgebiete), so dass keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung 
der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB genannten Schutzgüter bestehen. 
Biotopflächen oder schützenswerte Bereiche im Sinne des geltenden Natur- 
und Artenschutzrechts sind auf den genannten Grundstücken nicht vorhan-
den. Allerdings befinden sich auf dem Grundstück Fl.Nr. 408 mehrere erhal-
tenswerte Grünstrukturen in Form von Gehölzen, Gebüschen und Einzel-
bäumen. Gleiches gilt für den rückwärtigen, nicht mehr im Geltungsbereich 
der Satzung gelegenen Bereich des Grundstücks Fl.Nr. 407. 

  
I.2 Plangebiet  
  
 Das Plangebiet umfasst die drei Flurstücke Nrn. 407, 408 und 409. Die 

Größe des Geltungsbereichs der Satzung beträgt ca. 1.775 m². 
 
In Anlehnung an die westlich angrenzende Bebauung und dort den Wohn-
gebäuden zugeordneten Freibereiche beträgt die Tiefe des Geltungsbe-
reichs 30 m, gemessen jeweils ab gemeinsamer Grenze zwischen Bau-
grundstück und dem Straßengrundstück Flst. Nr. 418 („Kraußstraße“). 

  
I.3 Bestehende Eigentumsverhältnisse 
  
 Die Flurstücke Nrn. 407, 408 und 409 befinden sich in Privateigentum. Er-

werbsabsichten der Stadt Kitzingen bestehen nicht und sind auch zur Ent-
wicklung dieser Grundstücke nicht erforderlich. 

  
I.4 Vorbereitende Bauleitplanung 
  
 Im gültigen Flächennutzungsplan der Stadt Kitzingen (zuletzt geändert am 

07.03.2012, 39. Änderung) sind die drei Flurstücke des Geltungsbereichs 
der Satzung als „landwirtschaftliche Fläche“ dargestellt. 
Ihre künftige Ausweisung (als W-Fläche) wird bei der nächsten Gesamtän-
derung des Flächennutzungsplans entsprechend angepasst. 

  
  
II. Inhalt der Planung 
  
 Für die Flurstücke Nrn. 407, 408 und 409 werden folgende planungsrechtli-

chen Festsetzungen getroffen: 
 
 Der Bereich wird als allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO aus-

gewiesen. Um den Charakter eines überwiegend von Wohnen gepräg-
ten Gebietes nicht durch gewerbliche Nutzungen zu beeinträchtigen, 
sind die ausnahmsweise zulässigen  Nutzungen nach § 4 Abs. 3 BauN-
VO ausgeschlossen. 

 Es sind entsprechend der bestehenden Bebauung lediglich Einzelhäu-
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ser in offener Bauweise zulässig. 
 Um die Entstehung von großen Gebäudekubaturen, z. B. wie bei Mehr-

familienhäusern, zu unterbinden, wird die Anzahl der Wohnungen je 
Gebäude auf höchstens zwei Wohneinheiten beschränkt. 

 Die Grundflächenzahl wird auf 0,4 festgesetzt und entspricht damit dem 
gem. § 17 BauNVO zulässigen Höchstmaß für allgemeine Wohngebiete.

 Die maximale Zahl der Vollgeschosse wird auf zwei Vollgeschosse be-
grenzt. 

 Die Höhe der Hauptgebäude wird anhand der Traufhöhe begrenzt. Die 
Traufhöhe (TH) darf maximal 5,80 m betragen, bezogen auf die Erdge-
schossfußbodenhöhe. 

 Die Erdgeschossfußbodenhöhe wiederum ist im Baugenehmigungsver-
fahren festzulegen. Sie wird in Meter über Normalnull („Meter ü.N.N.“) 
gemessen. Um diese Höhe genau festzulegen, müssen im Bauantrag 
mindestens zwei Geländeschnitte entlang der Gebäudeaußenseiten 
beigefügt werden. Eventuell bestehende Nachbargebäude sind zwecks 
Vergleich zu diesen Gebäudeaußenseiten darzustellen. 

  
 Außerdem werden folgende örtlichen Bauvorschriften erlassen: 

 
 Die Hauptgebäude sind mit einem Satteldach oder Walmdach in Anleh-

nung an die westlich vorhandene Bebauung auszubilden. Die Dachnei-
gung kann zwischen 25 bis 45° frei gewählt werden. Abweichend hier-
von sind einhüftige Dachformen (Pultdächer) mit einer Dachneigung von 
10 bis 20° ebenfalls zulässig. 
Dachaufbauten, wie Gauben oder Zwerchgiebel, sind bei Sattel- und 
Walmdächern zulässig, Dacheinschnitte jedoch generell nicht. 
Nebengebäude sowie Garagen und Carports dürfen bei flachen bzw. 
flach geneigten Dächern (0-15°) nur begrünt ausgeführt werden. Dies 
entfällt bei einer gleichzeitigen vollständigen Nutzung als Terrasse. Über 
15° Dachneigung ist Dachform und Dacheindeckungsfarbe des Haupt-
gebäudes aufzugreifen, wobei von dessen Dachneigung abgewichen 
werden darf (z.B. flacher, mindestens jedoch 15°). 

 Die Gestaltung der befestigten Flächen muss mit wasserdurchlässigen 
Belägen erfolgen, um die Versiegelung auf das notwendige Maß zu be-
schränken. 

 Um Geländeveränderungen möglichst schonend auszuführen, sollen zu 
Nachbargrundstücke keine Böschungen entstehen, die steiler als 30° 
sind. Bei größeren Niveauunterschieden wird empfohlen, das Gelände 
zu terrassieren. 

 Einfriedungen und Werbeanlagen werden beschränkt, um den Gebiets-
charakter optisch und städtebaulich zu gestalten. Insbesondere die Hö-
he und Art von Einfriedungen wird daher limitiert. Aus Sicherheitsgrün-
den ist auch ein Mindestabstand zu den öffentlichen Verkehrsflächen 
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einzuhalten. 
 Je Gebäude ist darüber hinaus aus ortsgestalterischen Gründen nur 1 

Antennen-Anlage zulässig. Insbesondere bei Satelliten-Empfangs-
anlagen soll damit die Verwendung von Mehrteilnehmer-Anlagen erfol-
gen. 

  

  

III. Umweltprüfung 
  
 Da bei der Aufstellung dieser Einbeziehungssatzung die Vorschriften nach 

§ 13 BauGB – vereinfachtes Verfahren – angewendet werden, kann gemäß 
§ 13 Abs. 3 BauGB von einer Umweltprüfung, einem Umweltbericht und 
von der Angabe, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar 
sind, abgesehen werden.  

  
  
IV. Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung 
  

 Die zum Geltungsbereich der Satzung zählenden Grundstücke Flst. Nrn. 
407, 408 und 409 (jeweils nördliche Teilbereiche) grenzen unmittelbar an 
bereits bebaute Bereiche im Norden und Westen an. Auf dem Grundstück 
Flst. Nr. 407 befindet sich im nördlichen Teilbereich bereits eine Wohnbe-
bauung (Einfamilienhaus mit Garage), die von privat genutzter Grünfläche 
(Rasenfläche ohne Baum- und Strauchvegetation) umgeben ist. Das 
Grundstück Flst. Nr. 408 stellt eine privat genutzte Grünfläche (Rasen- und 
Wiesenfläche mit randlicher und eingestreuter Baum- und Strauchvegetati-
on) dar, während das Grundstück Flst. Nr. 409 als landwirtschaftlich genutz-
te Fläche (intensiv genutztes Grünland) ohne Baum- und Strauchvegetation 
zu charakterisieren ist. 
Die genannten Grundstücke einschließlich ihres näheren Umfelds tangieren 
keine nach EU-Recht ausgewiesenen Natura 2000-Gebiete (FFH- oder Vo-
gelschutzgebiete), so dass keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung 
der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB genannten Schutzgüter bestehen. 
Biotopflächen oder schützenswerte Bereiche im Sinne des geltenden Natur- 
und Artenschutzrechts sind auf den genannten Grundstücken nicht vorhan-
den. Allerdings befinden sich auf dem Grundstück Flst. Nr. 408 mehrere 
erhaltenswerte Grünstrukturen in Form von Gehölzen, Gebüschen und Ein-
zelbäumen. Gleiches gilt für den rückwärtigen, nicht mehr im Geltungsbe-
reich der Satzung gelegenen Bereich des Grundstücks Flst. Nr. 407. 
Für die im Geltungsbereich der Satzung gelegenen Grundstücksbereiche 
wird der erforderliche Kompensationsaufwand gemäß dem Leitfaden „Ein-
griffsregelung in der Bauleitplanung – Bauen im Einklang mit Natur und 
Landschaft“ des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung 
und Umweltfragen (ergänzte Fassung 2003) ermittelt. 
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Danach sind die betroffenen Grundstücksbereiche wie folgt einzustufen: 
 Grundstück Flst. Nr. 407 (nördlicher Teilbereich): 
 privat genutzte Rasenfläche ohne Baum- und Strauchvegetation im Um-

feld der bestehenden Wohnbebauung 
 Gebiet geringer Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild (Ka-

tegorie I) 
 Fläche mit hohem Versiegelungs- und Nutzungsgrad (Typ A) aufgrund 

geplanter GRZ > 0,35 
 Kompensationsfaktor: 0,6 
 Grundstück Flst. Nr. 408 (nördlicher Teilbereich): 
 privat genutzte Rasen- und Wiesenfläche mit randlicher und eingestreu-

ter Baum- und Strauchvegetation 
 Gebiet mittlerer Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild (Ka-

tegorie II) 
 Fläche mit hohem Versiegelungs- und Nutzungsgrad (Typ A) aufgrund 

geplanter GRZ > 0,35 
 Kompensationsfaktor: 1,0 
 Grundstück Flst. Nr. 409 (nördlicher Teilbereich): 
 intensiv genutztes Grünland ohne Baum- und Strauchvegetation 
 Gebiet geringer Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild (Ka-

tegorie I) 
 Fläche mit hohem Versiegelungs- und Nutzungsgrad (Typ A) aufgrund 

geplanter GRZ > 0,35 
 Kompensationsfaktor: 0,6 
 
Der erforderliche Ausgleich ist gemäß § 1a Abs. 3 S. 2 BauGB i.V.m. § 9 
Abs. 1a S. 1 BauGB durch grüngestalterische Ausgleichsmaßnahmen auf 
den jeweiligen Grundstücken (im Geltungsbereich der Satzung gelegene 
und hieran anschließende rückwärtige Grundstücksbereiche) durchzufüh-
ren. 
Dem Ausgleich dienen im Einzelnen folgende Maßnahmen: 
 Ökologisch wirksame Gestaltung der nicht überbauten Flächen der im 

Geltungsbereich der Satzung gelegenen Grundstücksbereiche durch 
Anlage von Rasenflächen und punktuelle Pflanzmaßnahmen, darunter 
insbesondere die Pflanzung von einheimischen und standorttypischen 
Einzelbäumen (Laub- oder Obstbäume) und Strauchgehölzen. Je 300 
qm Grundstücksfläche ist mind. ein hochstämmiger Baum (Laub- oder 
Obstbaum) auf den im Geltungsbereich der Satzung gelegenen Grund-
stücksbereichen zu pflanzen. Vorhandene Bäume können auf das 
Pflanzgebot von einem Baum pro 300 qm angerechnet werden. Mind. 
5% der im Geltungsbereich der Satzung gelegenen Grundstücksfläche 
sind mit Strauchgehölzen zu bepflanzen. 

 Anpflanzung standortheimischer Gebüsche und Einzelbäume auch in 
den rückwärtigen Grundstücksbereichen, soweit dies zur Deckung des 
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ermittelten Kompensationsbedarfs erforderlich ist. 
 Eingrünung des im Geltungsbereich der Satzung gelegenen Bereichs 

des Grundstücks Flst. Nr. 409 nach Osten und Süden zur freien Land-
schaft hin durch die Anpflanzung standortheimischer Gebüsche und 
Einzelbäume. 

 
Bezüglich der Pflanzmaßnahmen können für hochstämmige Laub- oder 
Obstbäume jeweils 25 qm und für Solitärsträucher jeweils 5 qm Grundflä-
che angesetzt werden. Beschnittene Laubhecken sind gemäß ihrer tatsäch-
lichen Grundfläche anzurechnen. 
Vorhandene Grünstrukturen auf den überbaubaren Grundstücksbereichen 
sollen nach Möglichkeit erhalten werden. Sofern einzelne Grünstrukturen 
aufgrund der beabsichtigten Nutzung nicht erhalten werden können, sollen 
die entfallenden Grünstrukturen gleichwertig innerhalb der jeweiligen 
Grundstücke ersetzt werden. 
 
Es ist Aufgabe des Bauherrn, die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen auf 
seinem Grundstück auf eigene Kosten zu verwirklichen und zu erhalten. 

  

  

V. Erschließung 
  
 Die Erschließung der Gebäude erfolgt über die „Kraußstraße“, an der die 

Grundstücke unmittelbar anliegen. Weitergehende öffentliche Verkehrser-
schließungsanlagen sind nicht erforderlich. 

  
 

VI. Ver- und Entsorgung 
  
 Die Ver- und Entsorgung der Grundstücke im Geltungsbereich der Satzung 

erfolgt über die bestehenden Anlagen und Leitungen in der „Kraußstraße“.  
Lediglich das Flurstück Nr. 409 ist derzeit noch nicht an den städtischen 
Kanal angeschlossen. Hier verlängert die Stadt den Kanal im Straßenraum 
um ca. 18 m bis an die Grundstücksgrenze. Kosten hierfür übernimmt die 
Stadt Kitzingen. 
Die Trinkwasserversorgung sowie die Sicherstellung des Löschwassers 
erfolgt über die vorhandene Wasserleitung der L.K.W. Kitzingen ebenfalls in 
der „Kraußstraße“. 

  
  
VII. Nachrichtlich übernommen Hinweise 
  
 Immissionen durch die angrenzende landwirtschaftliche Nutzung 

Im Süden und Osten grenzen landwirtschaftlich genutzte Flächen sowie 
Naherholungs- und Freizeitbereiche an das Satzungsgebiet an. Durch die 
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Bewirtschaftung bzw. Nutzung dieser Flächen und zeitweise Tierhaltung 
(Pferde) ist mit Immissionen zu rechnen (Lärm, Staub, Geruch), witterungs-
abhängig auch an Sonn- und Feiertagen. Diese Immissionen sind zu dul-
den. 

  
 
 
 
 
 
 
Kitzingen, den ……………. 
 
       (Siegel) 
 
Siegfried Müller 
Oberbürgermeister 


